
Ablauf der Referendumsfrist: 26. März 1980

#ST# Bundesgesetz
über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts

Ergänzung vom 14. Dezember 1979

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 1979'),

beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 29. September 19522> über Erwerb und Verlust des
Schweizer Bürgerrechts wird wie folgt ergänzt:

Art. 57 Abs. 7
1 Wer die Voraussetzungen von Absatz 6 erfüllt, hat mit dem Inkrafttreten dieser
Bestimmung eine neue Frist von einem Jahr, um die Anerkennung als Schweizer
Bürger zu beantragen. Dieses Recht besteht, selbst wenn ein während der Jahres-
frist gemäss Absatz 6 gestellter Antrag abgewiesen worden ist.

II
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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